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1 Vorbemerkung 
 

Die Stadt Königsbrunn verfügt über einen rechtskräftigen Flächennutzungsplan.  
 

 
Auszug F-Plan Bestand 

 

 
Die plangegenständlichen Grundstücke sind im Flächennutzungsplan als land-
wirtschaftliche Nutzflächen vorgetragen. Der im Parallelverfahren in Aufstellung 
befindliche Bebauungsplan “Westlich der Landsberger Straße, östlich der B17 
neu, nördlich der Gemarkungsgrenze Königsbrunn“ ist als nicht aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt anzusehen. Somit ist das vorliegende Änderungs-
verfahren des Flächennutzungsplanes für diesen Bereich erforderlich. 
 
 

2 Veranlassung der Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

Anlass zur Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Aufstellung des Be-
bauungsplanes “Westlich der Landsberger Straße, östlich der B17 neu, 
nördlich der Gemarkungsgrenze Königsbrunn“ im Parallelverfahren.  
 
Die vorliegende Bauleitplanung dient der Baulandentwicklung für Erweiterungs-
flächen der Bernd Siegmund GmbH und der Siegmund Care GmbH, die sich 
vor einigen Jahren auf dem Gemeindegebiet der Nachbargemeinde Oberott-
marshausen ansiedelten. Aufgrund der überaus positiven Betriebsentwicklung 
in beiden Unternehmensbereichen besteht ein nicht unerheblicher Bedarf an 
weitreichenden baulichen Anlagen.  
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Die Firma Bernd Siegmund GmbH ist ein international erfolgreiches Unterneh-
men. Der Vertrieb der Präzisions-Schweiß-und Spanntischsysteme lassen die-
se als Weltmarktführer seit Jahren kontinuierlich wachsen. Zudem kam als wei-
teres Standbein der Siegmund Gruppe in 2020, die Siegmund Care GmbH, hin-
zu. Den Herausforderungen bedingt durch Kundenwünsche, technische Ände-
rungen und auch Marktbedürfnissen wird mit Innovationsfreude und Leistungs-
bereitschaft begegnet. In einer sich schnell entwickelnden Umwelt sind Flexibili-
tät und Mut zur Veränderung Teil unserer Unternehmenskultur. 
 
Firmensitz:  Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen  
Die Fa. Bernd Siegmund GmbH bezog Mitte/ Ende 2018 den  in Oberottmars-
hausen, im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplans 1. Änderung Bebau-
ungsplan “Nr. 14“ “Gewerbegebiet An der B 17 – Teil 1“ der Gemeinde 
Oberottmarshausen, errichteten Hauptsitz. 
 
Bernd Siegmund GmbH - Präzisions-Schweiß-und Spanntischsysteme 
Die Firma Bernd Siegmund GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen und 
europaweit mit fünf Standorten sowie einem Vertriebsnetz in über 50 Ländern 
global aufgestellt. Im Marktsegment "Präzisionsschweißtische" hat sich die Fir-
ma Bernd Siegmund GmbH einen Platz als Weltmarktführer erobert. 
 
Als weiteres Standbein der Siegmundgruppe kam in 2020 die Siegmund 
Care GmbH am vor genannten Firmensitz hinzu. 
Die Siegmund Care GmbH ist Teil einer weltweit agierenden Unternehmens-
gruppe mit verschiedenen Standorten und einem globalen Vertriebsnetz in über 
50 Ländern. In der aktuellen Corona-Krise werden dringend hochwertige Atem-
schutzmasken sowie Mund- und Nasenschutzmasken als auch Schnelltests 
benötigt. 
 
Nachdem die Flächenressourcen des o. g. Baugebiets in Oberottmarshausen 
vollständig ausgeschöpft sind und von Seiten der Firma Bernd Siegmund 
GmbH weitere Entwicklungsabsichten bestehen, sicherte sich die Fa. Siegmund 
durch einen Kaufvertrag das Grundstück der Fl. Nr. 776 Gemarkung Königs-
brunn.  
 
Die Stadt Königsbrunn möchte mit der vorliegenden Bauleitplanung, der an das 
Stadtgebiet angrenzenden Firma, die erforderlichen Baulandflächen für die be-
absichtigten und dringend notwendigen Betriebserweiterungen entwickeln.   
 
Durch die geplante Betriebsentwicklung können aufgrund der äußerst positiven 
Betriebsentwicklung des Antragstellers eine nicht unerhebliche Zahl von Ar-
beitsplätzen geschaffen werden. Es ist davon auszugehen, dass mit der geplan-
ten Betriebserweiterung ca. 100 neu Arbeitsplätze entstehen werden.  
 
Aus diesen Gründen hat der Stadtrat dieser Absicht zugestimmt und die Auf-
stellung des Bebauungsplanes “Westlich der Landsberger Straße, östlich der 
B17 neu, nördlich der Gemarkungsgrenze Königsbrunn“ im Parallelverfahren 
beschlossen. 
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Mit diesem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden, um eine städtebaulich verträgliche Gebietsentwicklung, un-
ter Berücksichtigung der Verträglichkeit für Landschaft und Natur, zu sichern. 
 
Der Bebauungsplan hat die Aufgabe, planungsrechtliche Voraussetzungen zu 
schaffen und zu gewährleisten, dass sich die bauliche und sonstige Nutzung 
der Grundstücke in seinem Geltungsbereich geordnet und vor allem in städte-
baulicher und umweltbewusster Hinsicht sinnvoll entwickeln. 
 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB („Bodenschutzklausel“) ist mit Grund und Boden 
aus bau- und regionalplanerischer Sicht sparsam und schonend umzugehen. 
Neue Bauflächen sollten nur im erforderlichen Umfang beansprucht bzw. in-
nerörtliches Baulandpotential vorrangig zur baulichen Entwicklung herangezo-
gen werden.  
 

Die Größe des Baugebiets ist so angelegt, dass die erforderlichen Betriebsent-
wicklungen realisiert werden können.  
 
 
Der Aufstellungsbeschluss zu der vorliegenden Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wurde am 26.01.2021 gefasst. 
 
Für die Änderung des Flächennutzungsplanes wird ein Verfahren nach § 2 
BauGB durchgeführt. 

 
 
3 Bedarfsprüfung und Landesplanerische Überlegungen 

 

Bedarfsprüfung 
entsprechend der Auslegungshilfe „Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs 
neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplane-
rischen Überprüfung vom 07.01.2020“   
 
Gemäß der Auslegungshilfe „Anforderungen an die Prüfung es Bedarfs neuer 
Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen 
Überprüfung vom 07.01.2020“ bedarf es bei der Planung neuer Siedlungsflä-
chen einer Prüfung, ob für diese hinreichend Bedarf besteht bzw. ob bestehen-
de Flächenpotenziale für die Entwicklung neuer Siedlungsflächen genutzt wer-
den können. 
 
 

3.1.  Strukturdaten  
  Einwohnerzahl der Stadt   29.405 (Stand 30.08.2020) 

Quelle:  Internetseite der Stadt Königsbrunn 
 

  Einwohnerentwicklung der Gemeinde der letzten zehn Jahre  
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 Quelle:  Bayerisches Landesamt für Statistik 2020 

 
 

  Einwohnerzahl gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung des LfS-
tat für das Zieljahr der Planung  

 
  Bevölkerungsprognose des Landkreises  

 
Quelle:  BEVÖLKERUNGSPROGNOSE | LANDKREIS AUGS-
BURG 2021 
 
Die Bevölkerungsentwicklung für die Stadt Königsbrunn als auch für den 
Landkreis Augsburg ist dem nachfolgenden Auszug der Bevölkerungs-
prognose des Landkreis Augsburg 2021 entnommen. 
 
Die Prognose zeigt die Bevölkerungsentwicklung von 2019 – 2029 
 
Diese zeigt für: 
 
die Stadt Königsbrunn eine Steigerung von 28.308 auf 30.113 Einwohner 
auf 106,4 % 
 
und 
 
den Lkr. Augsburg eine Steigerung von 254.873 auf 275.839 Einwohner 
auf 108,2 % 
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  Durchschnittliche Haushaltsgröße  
Für 2019 ist die Zahl der Wohnungen im Gemeindegebiet mit 13.095 an-
gegeben  
Für 2019 beträgt die Einwohnerzahl 28.059.  
Somit ergibt sich daraus eine durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,14 
Personen je Wohnung  
(Quelle: Statistik kommunal 2020 des Bayerischen Landesamtes für Sta-
tistik)   
 

  Einstufung im Zentrale Orte-System  
Königsbrunn ist im LEP als Mittelzentrum eingestuft.  
Das Planungsgebiet liegt in der Region 9 (Regionalplan Augsburg) im 
Umfeld des großen Verdichtungsraumes Augsburg mit einem Siedlungs-
schwerpunkt im großen Verdichtungsraum 
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Nächste zentrale Orte der obersten Stufe (Oberzentren) ist die Stadt 
Augsburg. 
 

  Gebietskategorie gem. LEP  
Verdichtungsraum Augsburg 
 

  Verkehrsanbindung  
Die Stadt Königsbrunn liegt direkt an der Bundesstraße B 17, die im Wes-
ten an der Stadt Königsbrunn unmittelbar vorbeiführt. 
Die Autobahn A 8 ist über die Anschlussstelle Augsburg West mit einer 
Fahrstrecke von ca. 17 km und die A96 über die Anschlussstelle Lands-
berg mit einer Fahrstrecke von ca. 27,5 km zu erreichen.  
 

  Wirtschaftliche Entwicklungsdynamik der Stadt, des Landkreises 
und der Region 
Königsbrunn ist ein attraktiver Standort für Unternehmen und ihre Mitar-
beiter. Die größte Stadt des Landkreises Augsburg liegt inmitten der dritt-
stärksten Wirtschaftsregion Bayerns. Eingebettet in eine landschaftlich 
reizvolle Umgebung ist sie durch die direkte Lage an der großzügig aus-
gebauten Bundesstraße B 17 mit den umliegenden Regionen verbunden. 
Die Autobahnen A 8 und A 96 und der Flughafen München sind in kurzer 
Zeit zu erreichen. 
 
Der Großraum Augsburg wirkt sich durch die unmittelbare Nähe und die 
verkehrsmäßig sehr gute Anbindung auf die Stadt Königsbrunn aus, was 
zu einem starken Siedlungsdruck führt.  
 

 

3.2.  Bestehende Flächenpotenziale in der planenden Gemeinde  
Um den Bedarf an zusätzlichen Siedlungsflächen festzustellen, sind zu-
nächst die bestehenden Flächenpotenziale zu ermitteln, die vorrangig ge-
genüber neuen Flächen zu nutzen sind.  
Folgende Flächen sind hierbei gemeindeweit einzubeziehen, sofern dort 
die beabsichtigte Nutzung zulässig wäre:  

 
Die Stadt Königsbrunn ist zwar von Seiten der Einwohnerzahl die größte 
im Landkreis Augsburg, von der Gemeindefläche her aber eine der kleine-
ren. Dies führt dazu, dass Grund im Allgemeinen rar ist. Zudem werden 
die verbleibenden Freiflächen von landwirtschaftlichen Betrieben bewirt-
schaftet, die keinerlei Verkaufsbereitschaft signalisieren. 
 

  Im Flächennutzungsplan dargestellte Flächen, für die kein Be-
bauungsplan besteht.  
Der Flächennutzungsplan enthält keinerlei Entwicklungsflächen für 
Gewerbeansiedlungen und somit auch keine Planflächen, die sich 
für das geplante Gewerbegebiet eignen würden. 
 

  Unbebaute Flächen, für die Baurecht besteht.  
Für ein Vorhaben in der Dimension, wie für die Anforderungen für 
die beabsichtigten Betriebserweiterungen des Antragstellers not-
wendig, können folglich keine Alternativen angeboten oder ins Auge 
gefasst werden. 
 

  Baulücken, Brachen und Konversionsflächen im unbeplanten 
Innenbereich.  
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Im unbeplanten Innenbereich sind keine für die Ansiedlung des ge-
planten Gewerbebetriebs geeigneten Flächen in ihrer Art und Größe 
vorhanden. Zudem sind die geplanten Betriebserweiterungen unab-
dingbar im Anschluss und somit in Anbindung an die bestehenden 
Betriebsanlagen im südlichen Anschluss an das Plangebiet erfor-
derlich. 
 

  Möglichkeiten der Nutzung leerstehender, un- und untergenutz-
ter Gebäude.  
Innerhalb der Ortsbereiche der Stadt Königsbrunn sind keine für die 
Erweiterung des geplanten Gewerbebetriebs geeigneten leerste-
henden Gebäude in ihrer Art und Größe vorhanden. Zudem sind die 
geplanten Betriebserweiterungen unabdingbar im Anschluss und 
somit in Anbindung an die bestehenden Betriebsanlagen im südli-
chen Anschluss an das Plangebiet erforderlich. 
 

  Möglichkeiten der Nachverdichtung bereits bebauter Flächen. 
In der Stadt Königsbrunn sind keine bereits bebauten Flächen, die 
sich für die Erweiterung des geplanten Gewerbebetriebs eignen 
vorhanden. Zudem sind die geplanten Betriebserweiterungen unab-
dingbar im Anschluss und somit in Anbindung an die bestehenden 
Betriebsanlagen im südlichen Anschluss an das Plangebiet erfor-
derlich. 

 
 

3.3.  Angaben zum Bedarf an Siedlungsflächen  
Zur Prüfung der Übereinstimmung der Planung mit den Erfordernissen der 
Raumordnung hinsichtlich der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
kommt der Nachvollziehbarkeit und Begründung des ermittelten Bedarfs 
neuer Siedlungsflächen ein besonderer Stellenwert zu. Hierbei sind örtli-
che und regionale Besonderheiten in der Bewertung zu berücksichtigen. 
 
Die vorliegende Bauleitplanung dient der Baulandentwicklung für Erweite-
rungsflächen der Bernd Siegmund GmbH und der Siegmund Care GmbH, 
die sich vor einigen Jahren auf dem Gemeindegebiet der Nachbarge-
meinde Oberottmarshausen ansiedelten. Aufgrund der überaus positiven 
Betriebsentwicklung in beiden Unternehmensbereichen besteht ein nicht 
unerheblicher Bedarf an weitreichenden baulichen Anlagen.  
 
Die Firma Bernd Siegmund GmbH ist ein international erfolgreiches Un-
ternehmen. Der Vertrieb der Präzisions-Schweiß-und Spanntischsysteme 
lassen diese als Weltmarktführer seit Jahren kontinuierlich wachsen. Zu-
dem kam als weiteres Standbein der Siegmund Gruppe in 2020, die 
Siegmund Care GmbH, hinzu. Den Herausforderungen bedingt durch 
Kundenwünsche, technische Änderungen und auch Marktbedürfnissen 
wird mit Innovationsfreude und Leistungsbereitschaft begegnet. In einer 
sich schnell entwickelnden Umwelt sind Flexibilität und Mut zur Verände-
rung Teil unserer Unternehmenskultur. 
 
Durch die geplante Betriebsentwicklung können aufgrund der äußerst po-
sitiven Betriebsentwicklung des Antragstellers eine nicht unerhebliche 
Zahl von Arbeitsplätzen geschaffen werden. Es ist davon auszugehen, 
dass mit der geplanten Betriebserweiterung ca. 100 neu Arbeitsplätze 
entstehen werden.  
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Die Stadt Königsbrunn beabsichtigt, diesem Unternehmen, welches sich 
auf dem direkt angrenzenden Gemeindebereich der Nachbargemeinde 
Oberottmarshausen vor einigen Jahren ansiedelte, auf der plangegen-
ständlichen Fläche die notwendige Betriebserweiterung zu ermöglichen. 
 
Für die geplanten Betriebserweiterungen ist die Anbindung an die beste-
henden Betriebsanlagen, im südlichen Anschluss an das Plangebiet lie-
gend, unabdingbar. 
 

 Ermittlung des Bedarfs gewerblich genutzter Flächen  
Ein Bedarf an neuen gewerblich genutzten Flächen kann sich entweder 
durch zusätzlichen Flächenbedarf ortsansässiger Unternehmen oder 
durch Neuansiedlungen ergeben. Diese Bedarfe sind zu prüfen und vor 
dem Hintergrund flächensparender Erschließungs- und Bauformen zu 
bewerten. 
 

Im Vorfeld der beabsichtigten Betriebsentwicklung wurden durch den An-

tragsteller umfangreiche Planungsüberlegungen durchgeführt. Basierend 

auf diesen Planungsüberlegungen ist das, der Planungsabsicht zugrunde-

liegende Betriebskonzept entstanden. Daraus ergab sich der Geltungsbe-

reich der vorliegenden Bauleitplanung.  

 
Nachfolgende Darstellung zeigt die einzelnen Betriebskomponenten auf 
der Grundlage der umfangreichen Planungsüberlegungen. 

 
Darstellung der einzelnen Betriebskomponenten unmaßstäblich 
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1 Zweigeschoßige Produktions- und Lagerhalle 

Mit Bereich für ein mögliches Hochregallager 

2 Gebäude mit dreigeschoßigem Parkdeck  

für ca. 120 PKW-Stellplätze 

und dreigeschoßigem Büroaufbau 

3 Überladebrücken 

4 Betriebshof 

5 Besucherstellplätze 

6 LKW-Stellplätze 

 
 

3.4.  Abschätzung der Folgekosten einer Bauleitplanung  
Flächeninanspruchnahmen erfolgen durchaus auch in der Annahme, dass 
eine Neuplanung leichter und günstiger als eine Nutzung der bestehen-
den Potenziale sei. Die für die Gemeinde entstehenden Folgekosten einer 
Siedlungsflächenplanung sollten deshalb im Rahmen der Abwägung über 
diese Planung unbedingt berücksichtigt werden. 
 
Bei der vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich um einen Antrag ei-
nes privaten Vorhabenträgers. Hierzu wird zwischen dem Antragsteller 
und der Stadt Königsbrunn ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen, in 
dem die Kostenübernahme sämtlicher aus der vorliegenden Bauleitpla-
nung entstehender Kosten durch den Antragsteller vertraglich vereinbart 
werden.  
 
Somit entstehen für die Stadt Königsbrunn keine weiteren Folgekosten 
aus der vorliegenden Siedlungsflächenplanung. 
 
Öffentliche Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen sind mit der 
vorliegenden Bauleitplanung nicht betroffen. 

 
 

Landesplanerische Überlegungen 
Bei dem Plangebiet handelt es sich nicht um ein überörtlich bedeutsames Vor-
haben. Eine landesplanerische Beurteilung ist daher nicht erforderlich. 
 
Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans für das Gewerbegebiet ist 
folgendermaßen zu beurteilen: 
 
Die Flächennutzungsplanänderung dient der Baulandentwicklung für Erweite-
rungsflächen der Bernd Siegmund GmbH und der Siegmund Care GmbH, die 
sich vor einigen Jahren auf dem Gemeindegebiet der Nachbargemeinde 
Oberottmarshausen ansiedelten. Aufgrund der überaus positiven Betriebsent-
wicklung in beiden Unternehmensbereichen besteht ein nicht unerheblicher Be-
darf an weitreichenden baulichen Anlagen.  
 
Hierfür sind für die beabsichtigte und notwendige Betriebserweiterung keine al-
ternativen Entwicklungspotentiale gegeben, die eine Betriebsausweitung er-
möglichen würde. 
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3 Siedlungsstruktur  
3.1 Flächensparen  
Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (LEP) vom 22. August 
2013, geändert durch Verordnung vom 3. Dezember 2019 (GVBl. S. 751), sol-
len die Gemeinden alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unter 
dem Gesichtspunkt einer möglichst geringen Flächeninanspruchnahme optimie-
ren. Dabei soll bzw. sollen zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund 
und Boden vorrangig folgende Punkte berücksichtigt werden: 

 
• LEP 3.1 Abs. 1 (G): Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer 

nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichti-
gung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet 
werden. 
Mit dem plangegenständlichen Gewerbegebiet wird der für die Be-
triebsansiedlung in der Stadt Königsbrunn gegebene Bedarf an Bauflä-
chen zur Weiterentwicklung des südlich des Plangebiets bereits ortsan-
sässigen Gewerbebetriebs befriedigt. Die infrastrukturellen Einrichtungen 
zur Entwicklung des vorliegenden Baugebiets sind gegeben. 

•  

• LEP 3.1 Abs. 2 (G): Flächensparende Siedlungs- und Erschließungs-
formen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gege-
benheiten angewendet werden. 
Durch eine effiziente Erschließungsstruktur mit der bestehenden Kreis-
straße A30 und bereits bestehender Erschließungsstrukturen für Kanal 
und Wasser liegt für die Erschließungsfläche eine wirtschaftliche Lösung 
vor. 
 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
 

• LEP 3.2 (Z): In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Poten-
ziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnah-
men sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur 
Verfügung stehen. 
Auf Grund der Zielvorgabe des LEP ist im Hinblick auf eine möglichst ge-
ringe Flächeninanspruchnahme gemäß § 1a Abs. 2 BauGB mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen und dabei zur Verringerung 
der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen, 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung zu berücksichtigen. 
 
Im Innerortsbereich sind keine verfügbaren Leerstände vorhanden, die für 
eine geplante Betriebsentwicklung geeignet wären. 

 
5 Wirtschaft  

• LEP 5.1 (G): Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirt-
schaft, insbesondere für die leistungsfähigen kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienstleis-
tungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden. 
Mit der Baulandentwicklung für den Gewerbebetrieb der vorliegenden 
Bauleitplanung zur Betriebserweiterung wird für das weltweit operierende 
Unternehmen die wirtschaftliche Struktur der Stadt Königsbrunn gestärkt 
und weiterentwickelt. 
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• Art. 6 Abs. 2 Nr. 6 Satz 1 BayLplG: Bewahrung der Eigenart und 
Schönheit des Landschaftsbildes 
Neubauflächen sollen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten, insbesondere an solche, die über die erforderlichen Einrichtungen 
der örtlichen Grundversorgung verfügen, ausgewiesen werden. Diese An-
forderung wird von der vorliegenden Bauleitplanung erfüllt. Mit den ge-
planten Ortseingrünungen und der Anfügung des Plangebiets an einen 
bestehenden Siedlungsbereich werden die Eigenart und die Schönheit 
des Landschaftsbildes nicht wesentlich beeinträchtigt.  
 

§ 1a Abs. 2 BauGB:  
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauli-
che Nutzungen, die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesonde-
re durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung, zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß zu begrenzen. 
 
Die Stadt Königsbrunn verfügt derzeit über keine für die gegebene Bauabsicht 
erforderlichen Gewerbeflächen. Innenliegende Baulandflächen im Altortbereich 
stehen derzeit nicht zur Verfügung und wären auch für die beabsichtigte Be-
triebserweiterung nicht geeignet.  
 
Die geplanten Entwicklungsflächen für die geplante Betriebsentwicklung des vor 
Ort ansässigen Gewerbebetriebs sind unbedingt erforderlich, sodass die Ent-
wicklung des Baugebietes als notwendig anzusehen ist.  
 
 

4 Art der geplanten Nutzung 
 
GE 
Gewerbegebiet mit Immissionsbeschränkungen (GEb) im Sinne des § 8 der 
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. 
 
 

5 Erschließung 
 
Äußere Erschließung 
Die Erschließung des Gewerbegebiets erfolgt über die Landsberger Straße 
(Kreisstraße A30), die östlich des Plangebiets vorbeiführt. 
 
Einfahrt- und Ausfahrt in die Kreisstraße A30 - Verkehrsentwicklung  
Als Ein- und Ausfahrtsbereich in die Kreisstraße wird auf dem Plangrundstück 
ein Wendehammer mit einem Durchmesser von ca. 30 m angelegt, der nicht 
eingefriedet werden darf. 
 
Nach Errichtung der Betriebsanlagen ist von folgenden maximalen Verkehrs-
bewegungen pro Tag auszugehen: 
 

 
Schwerlastverkehr: 

15 x Zu- u. Abfahrt An- und Ablieferverkehr 
  5 x Zu- und Abfahrt sonstiges 
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20 Fahrten mit gesamt 20 Fahrbewegungen 
 
Grundsätzlich ist anzunehmen, dass sich die Fahrten auf den ganzen 
Tag zwischen 6.00 und 22.00 Uhr verteilen. 
 

• Bei einer Worst-Case Betrachtung ist max. von 6 Fahrbewegun-
gen (Zu- und Abfahrten) innerhalb einer Stunde auszugehen. 

 
PKW-Verkehr 
Für den Betrieb wird von max. 100 Mitarbeitern ausgegangen, die sich 
wie folgt verteilen: 

 
Verwaltung max. 70 Mitarbeiter 
Produktion max. 30 Mitarbeiter 
Verteilt auf 2 Schichten für Produktion 
Somit je Schicht max. 15 Mitarbeiter 

 
Bei einer Worst-Case Betrachtung, dass 80 % der Mitarbeiter mit dem 
eigenen PKW anfahren, ergeben sich:  

• bei einem Schichtwechsel max. 12 Fahrbewegungen verteilt auf 
ca. ½ Stunde je Schichtwechsel. 

• bei Arbeitsbeginn Bürobetrieb max. 70 Fahrbewegungen verteilt 
auf ca. 1 ½ Stunden (7.30 – 9.00 Uhr) und bei Arbeitsende max. 
70 Fahrbewegungen verteilt auf ca. 1 ½ Stunden (15.30 – 17.00 
Uhr) 

Inwieweit aufgrund der zusätzlichen Verkehrsbelastung für die Landsberger 
Straße verkehrsregelnde Straßenbaumaßnahmen erforderlich werden, bleibt 
der Beurteilung der Straßenbaubehörde vorbehalten.  
 
Dennoch bleibt festzuhalten: Sollte sich herausstellen, dass sich der Verkehr 
aufgrund der Errichtung der geplanten Betriebsanlagen dahingehend entwickelt, 
dass Maßnahmen baulicher, verkehrstechnischer oder -rechtlicher Art zur Ver-
besserung der Leistungsfähigkeit des Anschlusses an die Landsberger Straße 
Kreisstraße A30 (beispielsweise durch die Errichtung einer Linksabbiegespur 
oder einer Lichtsignalanlage) notwendig werden, ist der Vorhabenträger ver-
pflichtet, die Kosten hierfür zu übernehmen. Die Art und der Umfang der Maß-
nahme sowie der Zeitpunkt wird vom Staatlichen Bauamt Augsburg in Abstim-
mung mit der Verkehrsbehörde und der Polizei abhängig von der jeweiligen 
verkehrlichen Situation ermittelt und durch dieses abschließend festgesetzt. 
 
Sollte darüber hinaus in der Zukunft entweder eine Verschlechterung der Ver-
kehrsqualität des Anschlusses eintreten oder die Verkehrssicherheit (Unfallzah-
len) beeinträchtigt sein und diese Umstände auf eine Veränderung der durch 
die Betriebe im Gewerbegebiet verursachten Verkehrszahlen zurückzuführen 
sein, gilt ebenfalls o.g. Verpflichtungserklärung. 
 
Innere Erschließung 
Innere Erschließungsstraßen sind nicht erforderlich, da es sich lediglich um eine 
Nutzungseinheit handelt. 
 
 

6 Ver- und Entsorgung 
Die Schmutzwässer sind über das städtische Entwässerungssystem der städti-
schen Kläranlage zuzuleiten. 
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Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachflächen sollte, möglichst in 
den Untergrund versickert werden. Ist eine Versickerung nicht möglich, sind die 
Niederschlagswässer über das gemeindliche Entwässerungssystem zuzuleiten.  
 
Die Wasserversorgung erfolgt über das mengen- und druckmäßig ausreichende 
Wasserversorgungsnetz der städtischen Wasserversorgungsanlage. Damit ist 
sichergestellt, dass jederzeit eine ausreichende Versorgung mit Trink- und 
Brauchwasser gegeben ist. 
 

6.1 Stromversorgung 
Die Stromversorgung wird von den Stadtwerken Königsbrunn durchgeführt.  
 
Die Stromversorgung ist hinsichtlich der erforderlichen Leistungsanforderung 
der geplanten baulichen Anlagen von den Stadtwerken Königsbrunn zu planen 
und entsprechend auszubauen. 
 
 

7 Immissionsschutz 
Aus immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten wird auf folgende, sich in 
der Umgebung befindlicher, Gegebenheiten hingewiesen.  
 
Südlich an das Plangebiet schließt sich direkt das Gewerbegebiet “Nr. 14“ “Ge-
werbegebiet An der B 17 – Teil 1“ der Gemeinde Oberottmarshausen an. Auf 
dem die Betriebsstätten der Fa. Bernd Siegmund GmbH und der Fa. Siegmund 
Care GmbH befinden. 
 
Nördlich an das Plangebiet schließen sich landwirtschaftliche Nutzflächen 
(Acker- und Grünflächen) an. 
 
Weiter nördlich des Plangebiets befinden sich verschiedene ehemalige land-
wirtschaftliche Hofstellen. 
 
Im Westen des Plangebiets führt die Bundesstraße B17 in einem Abstand von 
ca. 30 m vom Fahrbahnrand bis zur Baugrenze vorbei. 
 
Direkt an die östliche Gebietsgrenze schließ sich die Landsberger Straße – 
Kreisstraße A30 mit einem Abstand von ca. 15 m vom Fahrbahnrand bis zur 
Baugrenze an. 
 
Östlich der Landsberger Straße befinden sich landwirtschaftlich genutzte Acker-
flächen.  
 
Südöstlich zum Plangebiet gelegen wird eine Kiesgrube im Trocken- und Nas-
sabbau betrieben. 
 
Die nächstgelegene Wohnbebauung als allgemeines Wohngebiet befindet sich 
in der Nachbargemeinde Oberottmarshausen in einem Abstand von ca. 250 m 
westlich des Plangebiets. 
 
 

7.1 Immissionsschutzrelevante Einflüsse auf oder innerhalb des Baugebietes 
Innerhalb des Plangebiets können durch betriebsspezifische Einrichtungen und 
durch Fahrverkehr der Betriebsfahrzeuge Emissionen auftreten. 
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Immissionsschutzrelevante Einflüsse auf das Gewerbegebiet sind durch den 
Verkehr der Bundesstraße B17 und der Landsberger Straße (Kreisstraße A30) 
zu erwarten. Etwaige Lärmschutzmaßnahmen, die sich aus dem Bauvorhaben 
ergeben, werden vom Straßenbaulastträger nicht übernommen. 
 
 

7.2 Immissionsschutzrelevante Einflüsse auf die umliegende Bebauung des 
Baugebietes 
Die nächstgelegene Wohnbebauung allgemeines Wohngebiet der Nachbarge-
meinde Oberottmarshausen befindet sich in einem Abstand von ca. 250 m 
westlich des Plangebiets. 
 
Im Übrigen ist das Plangebiet von landwirtschaftlich genutzten Flächen umge-
ben.  
 
 

7.3 Landwirtschaftliche Immissionen 
Bebauer, Erwerber und Bewohner der sich im Plangebiet befindlichen Grund-
stücke haben die landwirtschaftlichen Immissionen von angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flächen und Betrieben unentgeltlich hinzunehmen. Besonders ist 
hier auf die Lärmbelästigung durch Tierhaltung und Fahrverkehr von landwirt-
schaftlichen Maschinen hinzuweisen. Auch Verkehrslärm, der nach 22:00 Uhr 
oder vor 6:00 Uhr durch erntebedingten Fahrverkehr – wie etwa bei Getreide-, 
Silage- oder Zuckerrübenernte – oder sonstigen landwirtschaftlichen Verkehr 
entsteht, ist zu dulden. 
 
 

8 Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Das geplante Gewerbegebiet befindet sich im Talbereich des Lechtals. Durch 
die Ausweisung dieses Gewerbegebietes gehen derzeit landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen verloren. Dies bedeutet auch den Verlust von Lebensräumen für 
eine arttypische Flora und Fauna. 
 
Bei den Grundstücken im Geltungsbereich des Bebauungsplans handelt es sich 
um landwirtschaftliche Nutzflächen mit intensiver Ackerlandnutzung. Die 
Grundstücke sind für den Naturhaushalt von geringer bis mittlerer Bedeutung 
einzustufen. In Bezug auf das Landschaftsbild kann der Eingriff als verträglich 
angesehen werden. 
 
Nördlich an das Plangebiet schließen sich landwirtschaftliche Nutzflächen 
(Acker- und Grünflächen) an. Der Abstand zu den nächstgelegenen allgemei-
nen Wohngebieten der Gemeinde Oberottmarshausen beträgt ca. 250 m. Wei-
ter nördlich des Plangebiets befinden sich verschiedene ehemalige landwirt-
schaftliche Hofstellen. Östlich der Landsberger Straße schließen sich landwirt-
schaftlich genutzte Ackerflächen an. Südöstlich gelegen wird eine Kiesgrube im 
Trocken- und Nassabbau betrieben. 
 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege kommt aufgrund der 
Ortsrandlage der Eingrünung eine besondere Bedeutung zu.  
Hierfür sind entsprechende Grünordnungsmaßnahmen mit den notwendigen 
Festsetzungen in Form eines Grünordnungsplanes in den Bebauungsplan ein-
gearbeitet. 
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Der Bebauungsplan “Westlich der Landsberger Straße, östlich der B17 neu, 
nördlich der Gemarkungsgrenze Königsbrunn“ stellt auf Grund seiner exponier-
ten Lage hinein in die freie Landschaft einen nicht unerheblichen Eingriff in Na-
tur und Landschaft dar. Das Plangebiet wird das Landschaftsbild in einem ge-
wissen Maß verändern und beeinflussen.  
 
Diese Sachlage erfordert einen sensiblen Umgang mit dem Übergang von Be-
bauung zur freien Natur. Hier ist es besonders wichtig, dass hin zur freien 
Landschaft in Richtung Nordosten, Norden und Westen ausreichend breite 
Grünstreifen mit entsprechender Bepflanzung angelegt werden. Als Abgren-
zung der Bebauung hin zur freien Natur ist anzustreben, dass ein möglichst na-
türlicher Übergang gebildet wird.  
 
 

9 Brandschutz 
Der Löschwasserbedarf ist nach dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des 
Bayerischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz zu ermitteln. 
Von der generellen Lösbarkeit der Anforderungen ist auf Ebene des Flä-
chennutzungsplans auszugehen. 
 
 

10 Bodendenkmalpflege 
Es wird darauf verwiesen, dass entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des 
Denkmalschutzgesetzes Bauarbeiten unterbrochen werden müssen und die 
weitere Vorgehensweise mit den Denkmalschutzbehörden abzustimmen ist, 
wenn Bodenfunde auftreten. 
 
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist nach BayDSchG Art. 8 Abs. 1 verpflichtet, 
diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt 
für Denkmalpflege anzuzeigen. 
 
 

11 Altlasten 
Im Bereich des Plangebiets sind keine Grundstücksflächen im Kataster gem. 
Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Ver-
dacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht.  
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Umweltbericht 
 
11.1 Einleitung 

 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen ei-
ne Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, in der die Belange des Um-
weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB gewürdigt werden. 
 
Die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes sind gemäß § 2a 
BauGB in einem Umweltbericht als Anlage zur Begründung der Bauleitpläne 
beizufügen. Die Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an den Vorga-
ben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 
 
Der Konkretisierungsgrad der Aussagen entspricht dem jeweiligen Planungs-
stand, im vorliegenden Fall der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennut-
zungsplanung). 
 
 

11.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, 
einschließlich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Anga-
ben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 
der geplanten Vorhaben. 
 
Veranlassung 
Der vorliegende Bebauungsplan dient der Baulandentwicklung für Erweite-
rungsflächen für die Bernd Siegmund GmbH und die Siegmund Care GmbH, 
die sich vor einigen Jahren auf dem Gemeindegebiet der Nachbargemeinde 
Oberottmarshausen ansiedelte. Aufgrund der überaus positiven Betriebsent-
wicklung in beiden Unternehmensbereichen besteht ein nicht unerheblicher Be-
darf an weitreichenden baulichen Anlagen.  
 
Die Firma Bernd Siegmund GmbH ist ein international erfolgreiches Unterneh-
men. Der Vertrieb der Präzisions-Schweiß-und Spanntischsysteme lassen die-
se als Weltmarktführer seit Jahren kontinuierlich wachsen. Zudem kam als wei-
teres Standbein der Siegmund Gruppe in 2020 die Siegmund Care GmbH hin-
zu. Den Herausforderungen bedingt durch Kundenwünsche, technische Ände-
rungen und auch Marktbedürfnissen wird mit Innovationsfreude und Leistungs-
bereitschaft begegnet. In einer sich schnell entwickelnden Umwelt sind Flexibili-
tät und Mut zur Veränderung Teil unserer Unternehmenskultur. 
 
Firmensitz:  Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen  
Die Fa. Bernd Siegmund GmbH bezog Mitte/ Ende 2018 den in Oberottmars-
hausen, im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplans 1. Änderung Bebau-
ungsplan “Nr. 14“ “Gewerbegebiet An der B 17 – Teil 1“ der Gemeinde 
Oberottmarshausen, errichteten Hauptsitz. 
 
Bernd Siegmund GmbH - Präzisions-Schweiß-und Spanntischsysteme 
Die Firma Bernd Siegmund GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen und 
europaweit mit fünf Standorten sowie einem Vertriebsnetz in über 50 Ländern 
global aufgestellt. Im Marktsegment "Präzisionsschweißtische" hat sich die Fir-
ma Bernd Siegmund GmbH einen Platz als Weltmarktführer erobert. 
 
Als weiteres Standbein der Siegmundgruppe kam in 2020 die Siegmund 
Care GmbH am vor genannten Firmensitz hinzu. 
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Die Siegmund Care GmbH ist Teil einer weltweit agierenden Unternehmens-
gruppe mit verschiedenen Standorten und einem globalen Vertriebsnetz in über 
50 Ländern. In der aktuellen Corona-Krise werden dringend hochwertige Atem-
schutzmasken sowie Mund- und Nasenschutzmasken als auch Schnelltests 
benötigt. 
 
Nachdem die Flächenressourcen des o. g. Baugebiets in Oberottmarshausen 
vollständig ausgeschöpft sind und von Seiten der Firma Bernd Siegmund 
GmbH weitere Entwicklungsabsichten bestehen, sicherte sich die Fa. Sieg-
mund durch einen Kaufvertrag das Grundstück der Fl. Nr. 776 Gemarkung Kö-
nigsbrunn.  
 
Die Stadt Königsbrunn möchte mit der vorliegenden Bauleitplanung, der an das 
Stadtgebiet angrenzenden Firma die dringend erforderlichen Baulandflächen für 
die beabsichtigten und dringend notwendigen Betriebserweiterungen zu entwi-
ckeln.   
 
Aus diesen Gründen hat der Stadtrat dieser Absicht zugestimmt und die Auf-
stellung des Bebauungsplanes “Westlich der Landsberger Straße, östlich der 
B17 neu, nördlich der Gemarkungsgrenze Königsbrunn“  im Parallelverfahren 
beschlossen. 
 
Mit diesem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen werden, um eine städtebaulich verträgliche Gebietsentwicklung, un-
ter Berücksichtigung der Verträglichkeit für Landschaft und Natur, zu sichern. 
 
Der Bebauungsplan hat die Aufgabe, planungsrechtliche Voraussetzungen zu 
schaffen und zu gewährleisten, dass sich die bauliche und sonstige Nutzung 
der Grundstücke in seinem Geltungsbereich geordnet und vor allem in städte-
baulicher und umweltbewusster Hinsicht sinnvoll entwickeln. 
 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB („Bodenschutzklausel“) ist mit Grund und Boden 
aus bau- und regionalplanerischer Sicht sparsam und schonend umzugehen. 
Neue Bauflächen sollten nur im erforderlichen Umfang beansprucht bzw. in-
nerörtliches Baulandpotential vorrangig zur baulichen Entwicklung herangezo-
gen werden.  
 

Die Größe des Baugebiets ist so angelegt, dass die erforderlichen Betriebsent-
wicklungen realisiert werden können.  
 
 
Lage und Größe des Gebietes 

 
Das Plangebiet befindet sich zwischen der westlich verlaufenden B17 (neu) und 
der östlich vorbeiführenden Landsberger Straße (B17 alt), in direktem An-
schluss nördlich an der bestehenden Betriebsfläche der Fa. Siegmund auf dem 
Gemeindegebiet der Nachbargemeinde Oberottmarshausen gelegen. Nördlich 
an das Plangebiet schließen sich landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker- und 
Grünflächen) an. Der Abstand zu den nächstgelegenen Allgemeinen Wohnge-
bieten der Gemeinde Oberottmarshausen beträgt ca. 250 m. Weiter nördlich 
des Plangebiets befinden sich verschiedene ehemalige landwirtschaftliche Hof-
stellen. 
 
Das antragsgegenständliche Baugebiet besitzt eine Fläche von ca. 21.000 m². 
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Ausschnitt aus der Übersichtskarte - unmaßstäblich 

 

 
Ausschnitt aus der Flurkarte mit Luftbild - unmaßstäblich 
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Planerisches Konzept 
 
Bebauung 
Das Gebiet im Geltungsbereich umfasst   ca. 2,106 ha 
 
Davon sind etwa: 

Verkehrsflächen öffentlich 860,0 m² 
Gewerbegebiet 17.310,0 m² 
Grünflächen privat 2.880,0 m² 

 
 
Art der baulichen Nutzung 
Gewerbegebiet (GE) im Sinne des § 8 der Baunutzungsverordnung in Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.  
 
Beschaffenheit des Gebietes 
 
Topographie 
Die plangegenständliche Fläche kann als eben betrachtet werden. 
Die Geländehöhe liegt zwischen 529,0 m und 529,50 m üNN. Von Süden nach 
Norden ist ein leichtes Gefälle mit ca. 0,4 % gegeben. 
 
Derzeitige Nutzung 
Die verfahrensgegenständlichen Flächen werden derzeit als landwirtschaftliche 
Nutzfläche (Ackerland) genutzt. 
 
Boden, Grundwasser 
Der Boden besteht aus tragfähigen Kiesböden mit geringen Deckschichten des 
Mutterbodens und durchmischter Bodenschicht mit jeweils ca. 20 cm Dicke. Der 
Baugrund kann im allgemeinem als gut tragfähig angesehen werden. 
 
Mit Grundwasser ist in einer Tiefe von ca. 5,0 m unter Gelände zu rechnen.  

 
 

11.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung 
sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstel-
lung berücksichtigt wurden. 
 
Bundesimmissionsschutzgesetz 
Vorhabenrelevante Ziele des Umweltschutzes sind der Schutz von Menschen, 
Tieren und Pflanzen, dem Boden, dem Wasser, der Atmosphäre sowie Kultur- 
und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Vorbeu-
gen dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen. 
 
Südlich an das Plangebiet schließt sich direkt das Gewerbegebiet “Nr. 14“ “Ge-
werbegebiet An der B 17 – Teil 1“ der Gemeinde Oberottmarshausen an. Auf 
dem die Betriebsstätten der Fa. Bernd Siegmund GmbH und der Fa. Siegmund 
Care GmbH befinden. 
 
Nördlich an das Plangebiet schließen sich landwirtschaftliche Nutzflächen 
(Acker- und Grünflächen) an. 
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Weiter nördlich des Plangebiets befinden sich verschiedene ehemalige land-
wirtschaftliche Hofstellen. 
 
Im Westen des Plangebiets führt die Bundesstraße B17 in einem Abstand von 
ca. 30 m vom Fahrbahnrand bis zur Baugrenze vorbei. 
 
Direkt an die östliche Gebietsgrenze schließt sich die Landsberger Straße – 
Kreisstraße A30 mit einem Abstand von ca. 15 m vom Fahrbahnrand bis zur 
Baugrenze an. 
 
Östlich der Landsberger Straße befinden sich landwirtschaftlich genutzte Acker-
flächen.  
 
Südöstlich zum Plangebiet gelegen wird eine Kiesgrube im Trocken- und Nas-
sabbau betrieben. 
 
Die nächstgelegene Wohnbebauung als allgemeines Wohngebiet befindet sich 
in der Nachbargemeinde Oberottmarshausen in einem Abstand von ca. 250 m 
westlich des Plangebiets. 
 
 
Immissionsschutzrelevante Einflüsse auf oder innerhalb des Baugebietes 
Innerhalb des Plangebiets können durch betriebsspezifische Einrichtungen und 
durch Fahrverkehr der Betriebsfahrzeuge Emissionen auftreten. 
 
Immissionsschutzrelevante Einflüsse auf das Gewerbegebiet sind durch den 
Verkehr der Bundesstraße B17 und der Landsberger Straße (Kreisstraße A30) 
zu erwarten. Etwaige Lärmschutzmaßnahmen, die sich aus dem Bauvorhaben 
ergeben, werden vom Straßenbaulastträger nicht übernommen. 
 
 
Immissionsschutzrelevante Einflüsse auf die umliegende Bebauung des 
Baugebietes 
 
Die nächstgelegene Wohnbebauung als allgemeines Wohngebiet befindet sich 
in der Nachbargemeinde Oberottmarshausen in einem Abstand von ca. 250 m 
westlich des Plangebiets. 
 
Im Übrigen ist das Plangebiet von landwirtschaftlich genutzten Flächen umge-
ben.  
 
 
Wasserhaushaltsgesetz 
Durch die Flächenversiegelung kommt es zu einer gezielten Ableitung der Nie-
derschlagwässer, was zu einer Verschlechterung der Grundwasserbildung 
führt.  
 
 
Bundesnaturschutzgesetz 
Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sind zu vermeiden, zu 
minimieren und falls erforderlich auszugleichen. 
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Ortsrandeingrünung 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege kommt aufgrund der 
Ortsrandlage der Eingrünung eine besondere Bedeutung zu.  
Hierfür sind entsprechende Grünordnungsmaßnahmen mit den notwendigen 
Festsetzungen in Form eines Grünordnungsplanes in den Bauleitplan eingear-
beitet. 
 
Der Bebauungsplan “Westlich der Landsberger Straße, östlich der B17 neu, 
nördlich der Gemarkungsgrenze Königsbrunn“ stellt auf Grund seiner exponier-
ten Lage hinein in die freie Landschaft einen nicht unerheblichen Eingriff in Na-
tur und Landschaft dar. Das Plangebiet wird das Landschaftsbild in einem ge-
wissen Maß verändern und beeinflussen.  
 
Diese Sachlage erfordert einen sensiblen Umgang mit dem Übergang von Be-
bauung zur freien Natur. Hier ist es besonders wichtig, dass hin zur freien 
Landschaft in Richtung Nordosten, Norden und Westen ausreichend breite 
Grünstreifen mit entsprechender Bepflanzung angelegt werden. Als Abgren-
zung der Bebauung hin zur freien Natur ist anzustreben, dass ein möglichst na-
türlicher Übergang gebildet wird.  
 
 
Landschaftsplan 
Die Stadt Königsbrunn besitzt einen Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan.  
 
 

Relevanzprüfung Artenschutz 
Um die Auswirkungen des Plangebiets hinsichtlich der naturschutzfachlichen Be-
lange bewerten zu können, wird eine Relevanzprüfung Artenschutz vorgenom-
men: 
 
Mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Augsburg wurde durch 
den Ersteller der Relevanzprüfung Artenschutz vereinbart, dass wegen der örtli-
chen Gegebenheiten der südlich angrenzenden Gebäude und die Baumhecken 
im Westen der Lebensraum für Feldvögel nicht optimal ist, aber nicht gänzlich 
ausschließen ist, dass eine Nutzung durch die Feldlerche oder das Rebhuhn vor-
liegen könnte, eine Relevanz-Begehung in Ordnung ist, muss aber bei grundsätz-
licher Eignung oder Verdacht auf Eignung hin zu den vorgeschriebenen Kartie-
rungen ergänzt werden. 
 

Wie vor erläutert, wurde die  Relevanzprüfung Artenschutz nach § 44 (1) 
BNatSchG von dem biobüro schreiber erstellt 

 
Relevanzprüfung Artenschutz nach § 44 (1) BNatSchG  
vom 10.01.2024 
 
Ersteller: 
biobüro schreiber 
Dipl.-Biol. Ralf Schreiber 
Washingtonallee 33 
89231 Neu-Ulm 
Tel. Festnetz: 0731 / 72 90 651 
Tel. mobil: 0163 71 69 073 
Fax:  0321 23 928 946 
Mail:  bio.buero@gmx.de 



Stadt Königsbrunn                                       6. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich  
“Westlich der Landsberger Straße, östlich der B17 neu, nördlich der Gemarkungsgrenze Königsbrunn“ 

Begründung - Vorentwurf 

Fassung vom 05.12.2023 mit redaktionellen Änderungen vom 00.00.0000                                          Seite 24 von 39 
 

 
 
 
Auszüge aus der Relevanzprüfung Artenschutz 
 
5 Artenschutzrechtliche Bewertung  
Aufgrund der vorhandenen Lebensraumstrukturen bzw. Habitatpotenziale wer-
den die relevanten Arten(gruppen) im Sinne eines „worst case“ wie folgt bewer-
tet: 
 

 
 
Sowohl auf der Fläche selber als auch im meisten unmittelbaren Umfeld sind 
keine dauerhaften oder regelmäßigen Vorkommen oder essenzielle Lebensstät-
ten artenschutzrelevanter Arten vorhanden oder zu erwarten.  
 
Für alle relevanten Arten sind damit in Verbindung mit den genannten Rahmen-
bedingungen bzw. Vorbelastungen selbst bei einer Worst-Case-Betrachtung re-
levante* Vorkommen mit hinreichenden Sicherheit auszuschließen.  
 
* Letztlich können durchwandernde, mehr oder weniger mobile Einzeltiere nicht 
ausgeschlossen werden; insbesondere gilt das einerseits für Luchs, Wildkatze 
und Wolf, die – wenn überhaupt – nur temporär und kurzfristig auf Wanderun-
gen vorkommen könnten, andererseits für mobile Insekten wie Schmetterlings- 
oder Libellen-Imagines, die hier vorbeifliegen. Alle diese Arten könnten bei Stö-
rungen flüchten. 
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Abb. 3: Darstellung der Kulissenwirkung durch die umgebenden aufragenden Ob-
jekte bzw. durch die Störungen des Straßenverkehrs; jeweils 100-m-Radien.  
Zeichnen & Messen im BayernAtlas; nachbearbeitet;  
Datenquelle Hintergrund: Top. Karte der Bayerische Vermessungsverwaltung - 
www.geodaten.bayern.de, Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de 

 
- § 44 (1) 1 BNatSchG – Schädigungsverbot Individuen:  
Verletzungen oder Tötungen von Individuen der relevanten Arten beim Bau 
können sicher ausgeschlossen werden.  
Verletzungen oder Tötungen beim Betrieb des neuen Gewerbegebiets können 
in Verbindung mit den u. g. Maßnahmen ausgeschlossen werden.  
 
- § 44 (1) 2 BNatSchG – Störungsverbot:  
Erhebliche Störungen durch die geplante Bebauung, die sich insbesondere 
auch im Umfeld negativ auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen al-
ler denkbaren Arten auswirken könnten, sind für alle Arten sicher auszuschlie-
ßen.  
 
- § 44 (1) 3 BNatSchG – Schädigungsverbot Habitate:  
Regelmäßig oder dauerhaft genutzte Habitatstrukturen oder -elemente sind für 
alle Arten auf der überplanten Fläche nicht vorhanden. 
 
6 Maßnahmen  
Vogelschlag vermeiden:  
Bei allen neuen Gebäuden stellen Elemente wie Eckverglasungen, (begrünte) 
verglaste Dachterrassen, gläserne Verbindungsgänge und -tunnel sowie (Lärm-
) Schutz- und Balkonwände aus Glas, aber auch stark spiegelnde Flächen la-
tente Gefahren für Vögel dar. Solche Glas-Flächen sind für die Tiere entweder 
wegen ihrer Transparenz, durch die die dahinterliegende Landschaft sichtbar 
ist, oder durch die Spiegelung von Gehölzen o. ä. nicht als Hindernis erkennbar, 
d. h. es besteht die Gefahr, dass die Tiere mit den Flächen kollidieren und sich 
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verletzen oder sogar sterben (sog. ‚Vogelschlag‘; vgl. BAYLFU 2019b, RÖSS-
LER et al. 2022). Deshalb müssen   
- beim Einbau von Fenstern und Glasflächen mit zusammenhängenden Glasbe-
reichen >6 m² oder   
- bei Gebäudebereichen mit hoher Durchsicht oder flächiger Spiegelung der 
Umgebung sowie   
- bei transparenter Eckverglasung auf mindestens einer Seite geeignete Materi-
alien, die von wissenschaftlich anerkannten Einrichtungen als wirksam getestet 
wurden, als vogelschlagreduzierende Maßnahmen eingesetzt werden. Der indi-
viduelle Nachweis der Eignung dieser Maßnahmen bzw. Materialien ist im 
Rahmen des Bauantrags zu erbringen.  
 
Gute Beispiele hierzu finden sich bei RÖSSLER et al. (2022), u. a. nichttranspa-
rente Markierungen, Muster, Netze oder Gitter in ausreichend engem Abstand, 
sichtbare Muster, die direkt in das Glas geätzt oder per Siebdruck aufgebracht 
werden, Scheiben, die per Sandstrahlung partiell mattiert werden, oder auch 
halbtransparente Materialien wie Milchglas, Glasbausteine oder farbiges Glas. 
[Zu beachten ist, dass Vogel-Silhouetten (z. B. Aufkleber) nicht geeignet sind 
und auch so genanntes „Vogelschutzglas“ teilweise unwirksam ist!]  
 
Insektenfreundliche Beleuchtung:  
Die Beleuchtung der Gebäude und der Freiflächen ist „insektenfreundlich“ zu 
gestalten (siehe dazu das „Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutsch-
land und zur Änderung weiterer Vorschriften“ vom 18. August 2021 und 
SCHROER et al. 2019).  
 
7 Abschließende Bewertung  
Die Erweiterung der Firma Bernd Siegmund GmbH an der Landsberger Straße 
südlich von Königsbrunn nach Norden auf Flurstück 776 ist artenschutzrechtlich 
unproblematisch, wenn bei den neuen Gebäuden insbesondere darauf geachtet 
wird, dass an Glas und ähnlichen transparenten oder spiegelnden Flächen kein 
Vogelschlag auftritt. 
 
 

11.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden. 

 
Das geplante Gewerbegebiet befindet sich im Talbereich des Lechtals. Durch 
die Ausweisung dieses Gewerbegebietes gehen derzeit landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen verloren. Dies bedeutet auch den Verlust von Lebensräumen für 
eine arttypische Flora und Fauna. 
 
Bei den Grundstücken im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung 
handelt es sich um landwirtschaftliche Nutzflächen mit intensiver Ackerlandnut-
zung. Die Grundstücke sind für den Naturhaushalt von geringer bis mittlere Be-
deutung einzustufen. In Bezug auf das Landschaftsbild kann der Eingriff als ver-
träglich angesehen werden. 
 
Nördlich an das Plangebiet schließen sich landwirtschaftliche Nutzflächen 
(Acker- und Grünflächen) an. Der Abstand zu den nächstgelegenen allgemei-
nen Wohngebieten der Gemeinde Oberottmarshausen beträgt ca. 250 m. Wei-
ter nördlich des Plangebiets befinden sich verschiedene ehemalige landwirt-
schaftliche Hofstellen. Östlich der Landsberger Straße schließen sich landwirt-
schaftlich genutzte Ackerflächen an. Südöstlich gelegen wird eine Kiesgrube im 
Trocken- und Nassabbau betrieben. 
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Altlasten 
Im Bereich des Plangebiets sind keine Grundstücksflächen im Kataster 
gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für 
die ein Verdacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen 
besteht.  
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11.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-

stands einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussicht-
lich erheblich beeinflusst werden. 
 

11.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung 
 

Die Abarbeitung der Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzei-
tigen Umweltzustands einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die vo-
raussichtlich erheblich beeinflusst werden, sowie die Prognose über die Ent-
wicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung werden in Form 
einer tabellarischen Abarbeitung parallel geführt. 

 
      
  
a) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologi-
sche Vielfalt 

      
 Schutzgut  Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
 Tiere  Bei den in Anspruch ge-

nommenen Grundstücken 
des Geltungsbereiches han-
delt es sich um landwirt-
schaftlich intensiv genutzte 
Ackerlandflächen. In diesem 
Gebiet sind keine besonde-
ren oder geschützten Tierar-
ten festzustellen. 

 Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass sich 
durch die nach der Ein-
griffsregelung geforderten 
Ausgleichsmaßnahmen 
sogar bessere Lebensbe-
dingungen für die Tierwelt 
einstellen. 
 

      
 Pflanzen  Wie vor, es sind keine be-

sonderen oder geschützten 
Pflanzenarten festzustellen. 

 Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass sich 
durch die nach der Ein-
griffsregelung geforderten 
Ausgleichsmaßnahmen 
sogar bessere Lebensbe-
dingungen für die Pflan-
zenwelt einstellen. 

      
 Boden  Bei den Böden handelt es 

sich um landwirtschaftlich 
gut nutzbare Ackerlandflä-
chen in leichter Hanglage 
und mittlerer Bodenqualität. 
Durch die Bebauung kommt 
es zu Versiegelungen, wel-
che durch die angemesse-
nen Baunutzungszahlen im 
vertretbaren Rahmen liegen. 

 Diese Mängel werden 
durch die Ausgleichsmaß-
nahmen nach der Eingriffs-
regelung kompensiert.  

      
 Wasser  Durch die Flächenversiege-

lung kommt es zu gezielten 
 Es ist anzustreben, die 

anfallenden Oberflächen-
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Ableitungen der Nieder-
schlagwässer, was zu einer 
Verschlechterung der 
Grundwasserbildung führt.  

wässer soweit möglich 
über die belebte Bodenzo-
ne zu versickern. 
. 

      
 Luft  Durch das Plangebiet sind 

keine Frischluftaustausch-
bahnen betroffen.  

 Das geplante Baugebiet 
führt somit zu keinen Ein-
schränkungen von Frisch-
luftbahnen. 

      
 Klima  Es sind keine Beeinträchti-

gungen zu erwarten 
  

      
 Wirkungsge-

füge zwischen 
ihnen 

 Es werden keine od. nur in 
sehr geringem Umfang ge-
genseitige Wechselwirkun-
gen auftreten.  

 Die geforderten Aus-
gleichsmaßnahmen nach 
der Eingriffsregelung stel-
len eine ausreichende 
Kompensation dar. 

      
 Landschaft  Der derzeitige Zustand des 

Planbereichs als auch des 
Umfelds zeigt sich als struk-
turarmes landwirtschaftlich 
intensiv genutztes Acker- 
und Grünland. Gehölzsäume 
und Wildwuchs sind im 
Planbereich und der nähe-
ren Umgebung nicht vorzu-
finden. Anderweitige natur-
raumprägende Elemente 
sind nicht vorhanden. 
Dennoch stellt das geplante 
Gewerbegebiet einen Ein-
griff in das Landschaftsbild 
dar. 

 Die sich durch das geplan-
te Gewerbegebiet entwi-
ckelnde Siedlungsstruktur 
schafft einen weiteren in 
den freien Landschafts-
raum hineinreichenden 
bebauten Ortsbereich. 
Durch die entstehende 
Bebauung werden sich 
keine nennenswerten Ver-
schlechterungen von 
Sichtbeziehungen ergeben. 
Mit den geplanten intensi-
ven grünordnerischen 
Maßnahmen in Form der 
geplanten Grüngürtel um 
das Baugebiet werden 
neue Strukturen geschaf-
fen, welche das Land-
schaftsbild positiv beein-
flussen und den Eingriff in 
das Landschaftsbild in ei-
nem gewissen Maße kom-
pensieren. Im Übrigen 
kann davon ausgegangen 
werden, dass durch die 
erforderlichen Ausgleichs-
maßnahmen der Eingriff 
ausgeglichen werden kann. 

      
      
 biologische 

Vielfalt 
 Nicht betroffen   
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b) Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes 

      
   Nicht betroffen   
      
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesund-

heit sowie die Bevölkerung insgesamt 
      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
   Das Gewerbegebiet führt mit 

seiner baulichen Entwick-
lung zu den üblichen um-
weltrelevanten Auswirkun-
gen wie Verkehr, Betriebs-
lärm und Anspruch auf Ver- 
und Entsorgung als auch 
Energieverbrauch.  
Im Süden schließen sich 
unmittelbar an das geplante 
Gewerbegebiet Gewerbege-
bietsflächen an. Die Bun-
desstraße B17 führt westlich 
und die Landsberger Straße 
(Kreisstraße A30) führt un-
mittelbar östlich des Plange-
biets vorbei. Die nächstge-
legenen Wohnbebauungen 
allgemeiner Wohngebiete 
befinden sich in einem Ab-
stand von ca. 250 westlich 
des Plangebiets.  

 Grundsätzlich sind über die 
in gesetzlichen Regelun-
gen erfassten Auswirkun-
gen durch Energiever-
brauch, Verkehr, Abfall und 
Abwasser keine negativen 
Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Ge-
sundheit zu erwarten. 
Die durch die betrieblichen 
Tätigkeiten des geplanten 
Gewerbegebiets verur-
sachten Immissionen wer-
den sich auf die nächstge-
legene Wohnnutzung nicht 
auswirken. Der Verkehrs-
lärm der Bundesstraße 
B17 sowie der Landsber-
ger Straße (Kreisstraße 
A30) wirken sich auf das 
Plangebiet aus. 
Um die wechselseitigen 
Beziehungen sowie die 
Auswirkungen der Immis-
sionen zwischen dem 
Plangebiet und angren-
zenden Gebieten sowie 
dem Verkehrslärm aus der 
Bundesstraße B17 sowie 
der Landsberger Straße 
(Kreisstraße A30) bewer-
ten zu können, ist im Rah-
men des Bebauungsplan-
verfahrens eine schalltech-
nische Untersuchung zu 
erstellen 

      
  
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
      
   Nicht betroffen    
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e) Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfäl-
len und Abwässern 

      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
 Emissionen  Das Gewerbegebiet führt mit 

seiner baulichen Entwick-
lung zu den üblichen um-
weltrelevanten Auswirkun-
gen wie Verkehr und Be-
triebslärm. Im Übrigen sind 
die zulässigen Emissions-
werte in den Bundesimmis-
sionsschutzgesetzen gere-
gelt.  
 

 Die durch die betrieblichen 
Tätigkeiten des geplanten 
Gewerbegebiets verur-
sachten Emissionen kön-
nen sich auf Grund der 
gegebenen Abstände auf 
die nächstgelegene Wohn-
bebauung mit einem Ab-
stand von ca. 250 m aus-
wirken. 
Um die wechselseitigen 
Beziehungen sowie die 
Auswirkungen der Immis-
sionen zwischen dem 
Plangebiet und angren-
zenden Gebieten sowie 
dem Verkehrslärm aus der 
Bundesstraße B17 und der 
Landsberger Straße 
(Kreisstraße A30) bewer-
ten zu können, ist im Rah-
men des Bebauungsplan-
verfahrens eine schalltech-
nische Untersuchung zu 
erstellen 
Anderweitige Emissionen 
sind nicht zu erwarten. 

      
 Abfälle  Es ist mit dem üblichen An-

fall von Gewerbemüll zu 
rechnen. 

 Die Entsorgung hat über 
geeignete Abfallentsor-
gungsunternehmen sowie 
über das Abfallentsor-
gungssystem des Land-
kreises Augsburg zu erfol-
gen. 

      
 Abwässer  Das Baugebiet wird an die 

gemeindliche Abwasserent-
sorgung mit Anschluss an 
die gemeindliche Kläranlage 
angeschlossen.  
Unverschmutzte Oberflä-
chenwasser sind grundsätz-
lich, auf privaten Grund-
stücksflächen in geeigneter 
Weise flächenhaft zu versi-
ckern. Die Einbringung von 
schädlichen Emissions- bzw. 
Immissionsstoffen ist nicht 

 Mit den vorgesehenen 
Maßnahmen und Auflagen 
ist sichergestellt, dass das 
anfallende Schmutzwasser 
ordnungsgemäß gereinigt 
und entsorgt wird. 
Mit der Versickerung des 
Oberflächenwassers wird 
dem entstehenden Versie-
gelungsgrad und einer Ab-
leitung des Niederschlags-
wassers entgegengewirkt 
und das anfallende Ober-
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gestattet. In jedem Einzelfall 
ist das Landratsamt Augs-
burg einzuschalten. Es muss 
sichergestellt sein, dass nur 
unverschmutztes Nieder-
schlagswasser eingeleitet 
wird. 

flächenwasser wieder dem 
Untergrund zugeleitet. 
 

      
      
f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-

zung von Energie 
      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
   Der Einsatz erneuerbarer 

Energien sollte ermöglicht 
werden. Die sparsame und 
effiziente Nutzung von 
Energie ist zu beachten.  
 

 Der Einsatz von Photovol-
taikanlagen und Sonnen-
kollektoren wird ermöglicht. 
Ein sparsamer und effizien-
ter Umgang mit Energie ist 
im Bebauungsplanverfah-
ren zu berücksichtigen. 

  
      
g) Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbe-

sondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 
      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
 Landschafts-

plan 
 Siehe unter 1.3   

      
 Sonstige  Nicht betroffen   
      
      
h) Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Euro-
päischen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht 
überschritten werden 

      
   Nicht betroffen   
      
      
i) Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschut-

zes nach den Buchstaben a, c und d 
      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
   Aus den Betrachtungen der 

einzelnen Belange des Um-
weltschutzes nach den 
Buchstaben a, c und d sind 
keine wesentlichen Wech-

 Die vorliegende Bauleitpla-
nung führt zu keinen we-
sentlichen wechselseitigen 
Beeinträchtigungen in den 
Belangen des Umwelt-
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selwirkungen festzustellen. schutzes. Die in verschie-
denen Bereichen wohl ein-
tretenden Beeinträchtigun-
gen können im Rahmen 
der Eingriffsregelung durch 
Ausgleichsmaßnahmen 
kompensiert werden, so-
dass für Natur und Land-
schaft kein nachhaltiger 
Schaden entsteht.  

  
      
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung, 

 
Zusammenfassung 
Durch die bauleitplanerische Entwicklung des Planbereiches zu einem Bauge-
biet als Gewerbegebiet sind keine einschneidenden Veränderungen bzw. Ver-
schlechterungen in Bezug auf die Umwelteinwirkungen zu erwarten. Mit der ge-
planten Grundflächenzahl von 0,8 ist ein Versiegelungsgrad gegeben, der im 
Rahmen des BNatSchG § 13, 14 und 15 innerhalb und außerhalb des Bauge-
bietes ausgeglichen wird. 
 
Nullvariante 
Bei Nichtdurchführung der Planung hätte sich durch die weitere intensive land-
wirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen als Ackerland keine positive Ent-
wicklung im Sinne einer höheren Wertigkeit der Flächen aus naturschutzfachli-
cher Sicht eingestellt.  
 
 

11.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen. 
 
Nach Art. 6 ff BayNatschG ist bei erheblichen Eingriffen in den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung anzuwen-
den. Dadurch sind vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen und unver-
meidbare Beeinträchtigungen auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in 
sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen können somit dazu beitragen, vermeidbare Beeinträch-
tigungen von Naturhaushalt und Landschaftspflege zu verhindern. Grundsätz-
lich haben solche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Vorrang vor 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 
 
Der Eingriff ist auszugleichen, wenn nach seiner Beendigung keine erheblichen 
oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zurückbleiben und 
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. 
 
Als Verringerungsmaßnahme zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
sind im Plangebiet ausreichende Grünzonen mit naturnaher Gehölzbepflanzung 
anzulegen. Diese sind bezüglich der Ortsrandlage hin zur freien Landschaft ein 
wichtiges landschaftsprägendes Element.  
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Im Rahmen des nachfolgenden Bebbauungsplanverfahrens ist die gemäß 
BNatSchG § 13, 14 und 15 erforderliche Ausgleichsfläche innerhalb oder au-
ßerhalb des Plangebiets bereitzustellen. 
 

11.2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die 
Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksich-
tigen sind. 
 
Die plangegenständlichen Grundstücke sind im Flächennutzungsplan wie folgt 
vorgetragen: 
 

• Flächen für die Landwirtschaft  
 
Die Stadt Königsbrunn beabsichtigt mit der vorliegenden Bauleitplanung, die 
bauplanungsrechtlichen Grundlagen für eine für die Stadt notwendige Gewer-
begebietsentwicklung zu schaffen.  
 
Dies begründet sich darauf, dass die Stadt Königsbrunn der Fa. Siegmund 
GmbH und der Fa. Siegmund Care GmbH Bauflächen für die geplante Be-
triebserweiterung bereitstellen möchte. 
 
Hierzu wird auf die Ausführungen unter 12.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts 
und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließlich der Beschrei-
bung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und 
Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben – 
Veranlassung verwiesen. 
 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Die Stadt Königsbrunn verfügt derzeit über keine geeigneten Gewerbeflächen 
zur Realisierung der Bauabsicht der Fa. Siegmund GmbH und der Fa. Sieg-
mund Care GmbH. 
 

 
11.3 Zusätzlichen Angaben 
 
11.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 

Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die 
bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel 
technische Lücken oder fehlende Kenntnisse. 

 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgte verbal argumentativ. Dabei 
werden drei Stufen, geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit, unterschieden. Bei 
der Bewertung der Erheblichkeit ist, insbesondere bei den Schutzgütern Boden, 
Wasser, Tiere und Pflanzen, die Ausgleichbarkeit von Auswirkungen ein wichti-
ger Indikator. Die Erheblichkeit nicht ausgleichbarer Auswirkungen wird grund-
sätzlich hoch eingestuft. Darüber hinaus wurden im Hinblick auf die Bewertung 
der Schutzgüter Klima/Luft und Mensch die einschlägigen Regelwerke heran-
gezogen. 
 
Für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser 
wurden Erfahrungswerte aus umliegenden Bauleitplanverfahren herangezogen. 
Zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Kleinklima, das Landschaftsbild, Tie-
re und Pflanzen wurde der Grünordnungsplan zugrunde gelegt. 
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Zu den möglichen betriebsbedingten kleinklimatischen Auswirkungen waren 
keine Prognosen möglich. 
 
 
Weitere technische Verfahren bei der Umweltprüfung waren nicht erforderlich, 
da auch keine weiteren besonderen Schwierigkeiten aufgetreten sind.  
 
 

11.3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt: 
 
Monitoringkonzept 
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind entsprechende Kontrollen be-
züglich der Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen vorzugeben. 

 
 

11.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben 
nach dieser Anlage. 
 
Der Umweltbericht zeigt auf, dass diese Maßnahme einen Eingriff in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild bedeutet, und stellt die Ergebnisse der Um-
weltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB dar. 
 
Die Übersicht in der nachstehenden Tabelle verdeutlicht die Gegebenheiten 
und Standortverhältnisse dieses Gebietes. Für seine Entwicklung sind Anstren-
gungen und Eingriffe baubedingter Art erforderlich. Dem stehen eher geringe 
bis mittlere betriebsbedingte Auswirkungen gegenüber. Anlagebedingt, das be-
deutet dauerhaft, stellt das Sondergebiet eine Veränderung von Boden, Was-
serhaushalt und Landschaftsbild dar. Die Auswirkungen auf den Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen werden auf Grund des Ausgangszustandes, der Vorbe-
lastung und der geringen Bedeutung für einen Lebensraumverbund eher einer 
mittleren Stufe zugeordnet. Dies gilt auch für die Erholungseignung und die 
kleinklimatischen Effekte. Wie dargestellt, werden verschiedene Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation vorgesehen. Die dennoch 
zu erwartenden verbleibenden Umweltauswirkungen sind nachstehend schutz-
gutbezogen aufgeführt. 
 
Prognose des künftigen Umweltzustandes bei Verwirklichung der Bauleit-
planung 
 

  
Mensch Die Lärmbelastung durch den Verkehr der Bundesstraße 

B17 und der Landsberger Straße (Kreisstraße A30) wirkt in 
einem gewissem Maß auf das Gewerbegebiet ein. Beein-
trächtigungen durch Gewerbelärm werden mittels festge-
setzter Emissionskontingente vermieden.  
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Tiere Pflanzen Der verhältnismäßig hohe Versiegelungsgrad führt zu deut-
lichen Eingriffen in die Lebensraumqualität. Die Beeinträch-
tigungen sind durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnah-
men ökologisch aufgewertet und somit gut ausgeglichen. 
Hinsichtlich der bestehenden intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung kann davon ausgegangen werden, dass sich für 
verschiedene Tierarten bessere Lebensbedingungen erge-
ben. Wechselwirkungen ergeben sich hier zu den Schutzgü-
tern Wasser und Boden. 

  
Boden Der hohe Versiegelungsgrad und die Umgestaltung führen 

zu nicht kompensierbaren Auswirkungen. Baubedingt ist auf 
eine sachgerechte Lagerung von Abraum und Humus zu 
achten. Der natürliche Bodenaufbau wird mit Auswirkungen 
auf Versickerung, Porenvolumen und Leistungsfähigkeit 
großflächig verändert. 

  
Wasser Die Grundwasserneubildung wird durch den hohen Versie-

gelungsgrad beeinträchtigt. 

  
Klima/ Luft Die Versiegelung von Flächen kann zur Reduktion von Kalt-

luftentstehungsgebieten führen, die jedoch ohne spürbaren 
Einfluss auf das Klima bleiben. 

  
Landschaft Die sich durch die geplante Bebauung verändernde Sied-

lungsstruktur schafft zusätzlich bebaute Flächen. Hierdurch 
wird sich keine wesentliche Verschlechterung von Sichtbe-
ziehungen ergeben. Mit den geplanten grünordnerischen 
Maßnahmen auf der West-, Nord- und Ostseite des Plan-
gebiets werden neue Strukturen geschaffen, welche das 
Landschaftsbild positiv beeinflussen und den Eingriff in das 
Landschaftsbild in einem gewissen Maße kompensieren. Im 
Übrigen kann davon ausgegangen werden, dass durch die 
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen der Eingriff ausgegli-
chen werden kann. 

 
Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse noch einmal zusammen.  
 
Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagenbedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnisbezogen auf 
die Erheblichkeit 

Klima 
 

gering mittel keine Aussage 
möglich 

gering 

Boden 
 

mittel mittel gering mittel 

Grundwasser 
 

mittel mittel gering mittel 

Oberflächen- 
wasser 

gering mittel mittel mittel 

Tiere und 
Pflanzen 

gering mittel gering gering 

Mensch/ Lärm 
 

hoch mittel mittel mittel 

Landschaft 
 

hoch hoch gering hoch 
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Kultur- und 
Sachgüter 

gering gering gering gering 
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12 Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 
Verzeichnis der beteiligten Träger öffentlicher Belange 

 
1.  Abwasserverband Wirtschaftsraum West , Annastr. 16, 86150 Augsburg 

2.  Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben , Dr.-Rothermel-Str. 12, 86381 Krumbach 

3.  Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg, Bismarckstr. 62, 86391 Stadtbergen 

4.  Amt für Landwirtschaft und Bodenkultur Dienststelle SMÜ, Feyerabendstr. 2, 86830 Schwabmünchen 

5.  Bayerischer Bauernverband Geschäftsstelle Augsburg, Pröllstraße 20, 86157 Augsburg 

6.  Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Koordination Bauleitplanung - BQ, Hofgraben 4, 80539 München 

7.  BUND Naturschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Augsburg, Heilig-Kreuz-Str.6, 86152 Augsburg 

8.  DB Netz AG Regionalbereich Süd, Viktoriastraße 3, 86150 Augsburg 

9.  Deutsche Telekom Technik GmbH T NL Süd, PTI 23, Gablinger Str. 2, 86368 Gersthofen 

10.  Gemeinde Merching , Hauptstr. 26, 86504 Merching 

11.  Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen Gemeinde Oberottmarshausen, Am Alten Markt 3, 86845 Großaitingen 

12.  Gemeinde Schmiechen , Ringstraße 42, 86511 Schmiechen 

13.  Handwerkskammer für Schwaben , Siebentischstraße 52 - 58, 86161 Augsburg 

14.  Industrie- und Handelskammer Schwaben , Stettenstr. 1 + 3, 86150 Augsburg 

15.  Kabel Deutschland GmbH , Beta-Straße 6 - 8, 85774 Unterföhring 

16.  Landratsamt Augsburg Kultur- und Heimatpflege, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 

17.  Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. Geschäftsstelle Augsburg, Brahmsstraße 39, 86179 Augsburg 

18.  Landratsamt Augsburg FB 50.1 - Stadtplanung, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 

19.  Lechwerke AG , Schaezlerstr. 3, 86150 Augsburg 

20.  Markt Mering , Kirchplatz 4, 86415 Mering 

21.  Regierung von Schwaben Gewerbeaufsichtsamt, Morellstr. 30d, 86159 Augsburg 

22.  Regionaler Planungsverband Augsburg , Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 

23.  Regierung von Schwaben Höhere Landesplanungsbehörde, Fronhof 10, 86152 Augsburg 

24.  irma schwaben netz gmbh , Bayerstraße 45, 86199 Augsburg 

25.  Straßenbauamt Augsburg, Holbeinstraße 10, 86150 Augsburg 

26.  Staatliches Bauamt Augsburg, Burgkmairstraße 12, 86152 Augsburg 

27.  Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt , Rathausplatz 1, 86043 Augsburg 

28.  Stadt Bobingen , Rathausplatz 1, 86399 Bobingen 

29.  Stadt Königsbrunn Bauverwaltung, Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn 

30.  Stadt Königsbrunn Energieeffizienz/ Klimaschutz, Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn 

31.  Stadt Königsbrunn Tiefbauamt, Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn 

32.  Stadt Königsbrunn Straßenverkehrsbehörde, Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn 

33.  Stadtwerke Königsbrunn , Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn 

34.  Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Augsburg, Fronhof 12, 86152 Augsburg, Bay 

35.  Wärmeversorgung Schwaben GmbH , Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg 

36.  Wasserwirtschaftsamt Donauwörth , Frögerstr. 13, 86609 Donauwörth 

37.  Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt- schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Referat Infra I 3 (TöB), 
Fontainengraben 200, 53123 Bonn 
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13 Unterschriften: 
 

 
Balzhausen,   Ausgefertigt am......................... 

 

  

Gerhard Glogger, Architekt  Franz Feigl, 1. Bürgermeister 
 
 


